
   
 

BESUCHERHINWEIS 

Hygienehinweise und Verhaltensregeln bei Besuch des VZN 

Ihr Schutz und der unserer Beschäftigten hat für uns oberste Priorität! 
 
Damit Ihr Aufenthalt in unseren Räumlichkeiten unbeschwert verläuft, haben wir aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation einen umfassenden Plan für Hygiene- und Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung NRW erstellt. Wir tragen damit 
unseren Teil zu Ihrer Sicherheit und derer unserer Mitarbeiter bei. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Betreten unserer Räumlichkeiten 
vollständig akzeptieren. Im Falle einer Nichtbeachtung ist ein weiterer Aufenthalt in unserem Haus 
nicht möglich. 

 

I. Allgemein 
 
Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, welche auf eine eventuelle Corona-Infektion 
hindeuten können, ist ein Aufenthalt bei uns leider nicht mehr möglich. Sie sind verpflichtet, uns 
dies unverzüglich mitzuteilen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Beschäftigten Sie ohne Handschlag begrüßen. Der 
Verzicht auf dieses gewohnte Willkommen ist keine Unhöflichkeit, sondern ausdrücklich 
Rücksichtnahme. 
 
Bitte beachten Sie den Mindestabstand am Empfang. 
 
Alle Personen, die sich in unseren Räumlichkeiten aufhalten, werden aufgefordert, auf die Einhalt des 
Abstandes von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person zu achten. In Reaktion auf aktuelle 
Studien und Einschätzungen führender Virologen, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch in 
den Gebäuden des VZN erforderlich, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewahrt 
werden kann. Ziel ist es, die Ansteckungsgefahr anderer Personen zu reduzieren. Sollten Sie Ihren 
persönlichen Mund- und Nasenschutz vergessen haben, sprechen Sie uns bitte an.  

 

II. Hygiene und Desinfektion 
 

 Am Empfang sowie in den Toiletten befinden sich Desinfektionsspender. 

 Es gilt die Pflicht, sich vor und nach der Zusammenkunft die Hände zu waschen oder zu 
desinfizieren. 

 Die vorgegebene Bestuhlung darf nicht verändert werden. 

 Vor und nach der Zusammenkunft sowie währenddessen erfolgt jede Stunde (für jeweils 
5 Minuten) ein Stoßlüften. 

 Bitte legen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz nicht auf den Tischen ab. 

 Es erfolgt keine Mehrfachnutzung von Kugelschreibern und Blöcken durch 
unterschiedliche Teilnehmer. 

 
In ungewöhnlichen Zeiten muss zu besonderen Maßnahmen gegriffen werden. Wir bedanken uns für 
Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
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